
Gegenüberstellung der Sektionssatzung (Stand April 2023) – Entwurf (Oktober. 2023) 

Stand: April 2023 Entwurf 

Entwurf 
Satzung vom 24.06.1994 mit Änderungen vom 09. 
Juni 1995, 19. März 1999, 23. April 2004, 22. April 
2005, 18. April 2008, 16. April 2010, 19. April 2013, 
04. April 2014, 9. Oktober 2020 und mit der von der 
Mitgliederversammlung am 21. April 2023 
beschlossenen Änderung. 

Satzung vom 24.06.1994 mit Änderungen vom 09. 
Juni 1995, 19. März 1999, 23. April 2004, 22. April 
2005, 18. April 2008, 16. April 2010, 19. April 2013, 
04. April 2014, 9. Oktober 2020, 21. April 2023 und 
mit der von der Mitgliederversammlung am 26. April 
2024 beschlossenen Änderung. 

Mitgliederversammlung 

§ 6 
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung 

 
1. Die volljährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme 
in der Mitgliederversammlung, können wählen und 
gewählt werden. Sie können das Sektionseigentum 
und alle sonstigen Sektionseinrichtungen zu den 
dafür vorgesehenen Bedingungen benutzen und 
genießen alle den Mitgliedern zustehenden Rechte. 
2. Den nicht volljährigen Mitgliedern stehen die im 
Absatz 1 genannten Mitgliederrechte mit Ausnahme 
des Wahl- und Stimmrechtes zu. 
 
 
 
3. Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare 
Mitglieder des Deutschen Alpenvereins. Sie sind 
berechtigt, von dessen Einrichtungen zu den hierfür 
vorgesehenen Bedingungen Gebrauch zu machen. 
4. Eine Haftung der Sektion und der von ihr 
beauftragten Personen für Schäden, die einem 
Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrichtungen 
oder bei der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen 
entstehen, ist über den Umfang der vom DAV 
abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die 
Fälle beschränkt, in denen einem Organmitglied 
oder einer sonstigen für die Sektion tätigen Person, 
für die die Sektion nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 
Die gleiche Einschränkung gilt bei Benutzung von 
Vereinseinrichtungen oder der Teilnahme an 
Veranstaltungen einer anderen Sektion des 
Deutschen Alpenvereins. 
5. Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. 
(DAV) und der von ihm beauftragten Personen für 
Schäden, die einem Sektionsmitglied bei der 
Benutzung der Einrichtungen des DAV oder bei der 
Teilnahme an Veranstaltungen des DAV entstehen, 
ist über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen 
Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in 
denen einem Mitglied eines Organs des DAV oder 
einer sonstigen für den DAV tätigen Person, für die 
der DAV nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zu Last gelegt werden kann. 
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